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Bericht und Beschlussempfehlung 

des Umwelt-, Agrar- und Digitalisierungsausschusses 

Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der Digitalisierung und Bereitstellung 
von offenen Daten und zur Ermöglichung des Einsatzes von datengetrieben In-
formationstechnologien in der Verwaltung (Digitalisierungsgesetz) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 19/3267 

Der Landtag hat den Gesetzentwurf der Landesregierung durch Plenarbeschluss vom 
23. September 2021 federführend dem Umwelt-, Agrar- und Digitalisierungsausschuss 
sowie mitberatend dem Innen- und Rechtsausschuss sowie dem Finanzausschuss 
überwiesen.  

Der beteiligte Innen- und Rechtsausschuss hat zu einem Teil des Gesetzentwurfs 
schriftliche Stellungnahmen eingeholt. Der federführende Umwelt-, Agrar- und Digita-
lisierungsausschuss hat zu dem gesamten Gesetzentwurf schriftliche Stellungnahmen 
eingeholt und eine mündliche Anhörung durchgeführt. 

Der Umwelt-, Agrar- und Digitalisierungsausschuss hat den Gesetzentwurf in insge-
samt vier Sitzungen, zuletzt am 9. Februar 2022, beraten und eine Beschlussempfeh-
lung abgegeben. Der beteiligte Finanzausschuss hat sich diesem Votum im Vorwege, 
der beteiligte Innen- und Rechtsausschuss im Nachgang angeschlossen. 

Dem Landtag wird mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP 
bei Enthaltung von SPD und SSW die Annahme des Gesetzentwurfs in der Fassung 
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der rechten Spalte der nachstehenden Gegenüberstellung empfohlen. Änderungen 
gegenüber der Regierungsvorlage sind durch Fettdruck kenntlich gemacht.  

Oliver Kumbartzky 
Vorsitzender 
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Gesetz 
zur Förderung der Digitalisierung und Bereitstel-

lung von offenen Daten und zur Ermöglichung des 
Einsatzes von datengetriebener Informationstech-
nologie in der Verwaltung (Digitalisierungsgesetz) 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Gesetzentwurf der Landesregierung: Ausschussvorschlag: 

Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht 

Artikel 1 Änderung des Landesverwaltungs-
gesetzes 

  unverändert 

Artikel 2 Änderung des Landesfischereige-
setzes 

 

Artikel 3 Änderung des Vermessungs- und 
Katastergesetzes 

 

Artikel 4 Änderung des E-Government-Ge-
setzes 

 

Artikel 5 Änderung des Informationszu-
gangsgesetzes für das Land 
Schleswig-Holstein 

 

Artikel 6 Änderung der Schleswig-Holsteini-
schen Heilverfahrensverordnung 

 

Artikel 7 Änderung des Landesbeamtenge-
setzes 

 

Artikel 8 Änderung des Besoldungsgesetzes 
Schleswig-Holstein 

 

Artikel 9 Änderung des Beamtenversor-
gungsgesetzes Schleswig-Holstein 

 

Artikel 10 Gesetz über offene Daten der Trä-
ger der öffentlichen Verwaltung 
(Offene-Daten-Gesetz – ODaG) 

 

Artikel 11 Änderung des Geodateninfrastruk-
turgesetzes Schleswig-Holstein 

 

Artikel 12 Gesetz über die Möglichkeit des 
Einsatzes von datengetriebenen In-
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Gesetzentwurf der Landesregierung: Ausschussvorschlag: 

formationstechnologien bei öffent-
lich-rechtlicher Verwaltungstätigkeit 
(IT-Einsatz-Gesetz – ITEG) 

Artikel 13 Inkrafttreten  

Artikel 1 
Änderung des Landesverwal-

tungsgesetzes 

Artikel 1 
Änderung des Landesverwal-

tungsgesetzes 

Das Landesverwaltungsgesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 2. Juni 1992 
(GVOBl. Schl.-H. S. 243, ber. S. 534), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
26. Februar 2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 222), 
wird wie folgt geändert: 

Das Landesverwaltungsgesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 2. Juni 1992 
(GVOBl. Schl.-H. S. 243, ber. S. 534), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
26. Februar 2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 222), 
wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-
dert: 

1.  unverändert 

Die Überschrift zu § 52 j wird gestrichen.   

2. In § 52a Absatz 2 Satz 4 Nummer 3a wer-
den die Worte „und Nummer 3“ durch die 
Worte „bis Nummer 5“ ersetzt. 

2.  unverändert 

3. § 52 b wird wie folgt geändert: 3.  unverändert 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) In Absatz 1 werden die Worte „und 
Nummer 3“ durch die Worte „bis 
Nummer 5“ ersetzt. 

 

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 
eingefügt: 

 

„§ 55b Absatz 2 bis 5 VwGO gelten 
entsprechend.“  

 

b) Es wird folgender neuer Absatz 2 ein-
gefügt: 

 

„(2) Zusätzlich eröffnet jede Behörde, 
die Verwaltungsleistungen auch elekt-
ronisch anbietet, einen Zugang für die 
Übermittlung elektronischer Doku-
mente auch über Konten gemäß § 12 
Absatz 2 Nummer 11 des E-Govern-
ment-Gesetzes (EGovG) vom 8. Juli 
2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 398), zuletzt 
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom [bitte einsetzen: Datum und Fund-
stelle dieses Gesetztes], in Verbin-
dung mit § 3 Absatz 2 des Onlinezu-
gangsgesetzes (OZG) vom 14. August 
2017 (BGBl. I S. 3122, 3138), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
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Gesetzentwurf der Landesregierung: Ausschussvorschlag: 

vom 3. Dezember 2020 (BGBl. I. S. 
2668), (Servicekonto). Die Behörden 
sollen zur Kommunikation mit den Be-
teiligten eines Verwaltungsverfahrens 
die Servicekonten gemäß Satz 1 nut-
zen, wenn die betroffene Person ihre 
Zustimmung erteilt hat.“ 

c) Die bisherigen Absätze 2 und 3 wer-
den die Absätze 3 und 4. 

 

4. In § 52 c werden folgende neue Absätze 3 
und 4 angefügt. 

4.  unverändert 

„(3) Elektronische Formulare sind bis spä-
testens 1. Januar 2025 in einem dem 
Stand der Technik entsprechenden, barri-
erefreien, maschinenlesbaren und offe-
nem Format bereitzustellen. Für neue For-
mulare und solche, die wesentlich überar-
beitet werden, gilt diese Pflicht ab dem 
[bitte einfügen: Darum des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes]. 

 

(4) Jede Behörde hat die gemäß den Ab-
sätzen 1 bis 3 bereitgestellten Informatio-
nen aktuell zu halten.“ 

 

5. § 52 d wird wie folgt geändert: 5.  unverändert 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:  

„(1) Akten der Gemeinden, Kreise und 
Ämter sowie der Körperschaften des 
öffentlichen Rechts ohne Gebietsho-
heit und rechtsfähige Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts, die 
der Aufsicht des Landes unterstehen, 
können ausschließlich elektronisch ge-
führt werden. Die Vorgangsbearbei-
tung kann ausschließlich elektronisch 
erfolgen.“ 

 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:  

„(2) Die obersten Landesbehörden 
führen ihre seit dem 1. Januar 2020 
angelegten Akten elektronisch und be-
arbeiten ihre Vorgänge elektronisch. 
Die Landesbehörden im nachgeordne-
ten Bereich führen ihre Akten spätes-
tens ab 1. Januar 2023 elektronisch 
und bearbeiten ihre Vorgänge elektro-
nisch. Der Zeitpunkt der Verpflichtung 
zur elektronischen Aktenführung in 
Verwaltungssachen bei den Gerichten, 
Staatsanwaltschaften und Justizbe-
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Gesetzentwurf der Landesregierung: Ausschussvorschlag: 

hörden richtet sich nach den Verpflich-
tungen aus den jeweiligen Verfahrens-
gesetzen. Ausnahmsweise können 
Teile einer Akte in Papierform geführt 
werden, wenn dies durch Rechtsvor-
schrift vorgeschrieben ist, eine Um-
wandlung aktenrelevanter Informatio-
nen in eine elektronische Form einen 
unverhältnismäßigen Aufwand dar-
stellt oder soweit andere zwingende 
Gründe einer elektronischen Aktenfüh-
rung entgegenstehen. Ein unverhält-
nismäßiger Aufwand besteht nicht, 
wenn für die Umwandlung ein zentra-
ler Dienst des Landes (Standard IT-
SH) oder ein Basisdienst gemäß § 12 
EGovG zur Verfügung steht. Die elekt-
ronische Akte enthält in den Fällen ge-
mäß Satz 4 einen Verweis auf die ent-
sprechende Papierakte. Die Pflicht zur 
elektronischen Aktenführung und Vor-
gangsbearbeitung gilt nicht für Landrä-
tinnen und Landräte, Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister der kreisfreien 
Städte, sofern sie als allgemeine un-
tere Landesbehörde tätig werden und 
wichtige Gründe einer elektronischen 
Aktenführung entgegenstehen. Soweit 
Schulen als allgemeine untere Lan-
desbehörden gelten, gilt Satz 2 für sie 
nicht. Im Landesrechnungshof und 
beim Präsidenten des Schleswig-Hol-
steinischen Landtages findet diese Re-
gelung keine Anwendung. Diese Be-
hörden können die Regelungen in ih-
rem Zuständigkeitsbereich jedoch für 
anwendbar erklären.“ 

6. In § 52 e Absatz 1 wird nach Satz 2 folgen-
der Satz 3 eingefügt: 

6. In § 52 e wird wie folgt geändert: 

 

a) „Zudem soll die Wiederauffindbarkeit 
durch Verwendung optischer Zeichen-
erkennung (OCR) erleichtert werden.“ 

a) In Absatz 1 wird nach Satz 2 folgen-
der Satz 3 eingefügt: 

„Zudem soll die Wiederauffindbarkeit 
durch Verwendung optischer Zeichen-
erkennung (OCR) erleichtert werden.“ 

b) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4. b)  unverändert 

7. § 52 j wird gestrichen. 7.  unverändert 

8. § 60 wird wie folgt geändert: 8.  unverändert 

a) Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt neu ge-
fasst: 
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Gesetzentwurf der Landesregierung: Ausschussvorschlag: 

„Ersatzverkündete Landesverordnun-
gen sind in der auf die Ersatzverkün-
dung folgenden Ausgabe des Gesetz- 
und Verordnungsblattes bekanntzu-
machen; ersatzverkündete Stadt-, Ge-
meinde-, Kreis- oder Amtsverordnun-
gen sind in der Weise zügig örtlich be-
kanntzumachen, in der die jeweilige 
Verordnung örtlich verkündet worden 
wäre, wenn keine Gefahr im Verzug 
vorgelegen hätte.“ 

 

b) In § 60 wird ein neuer Absatz 4 ange-
fügt: 

 

„(4) Sind Karten, Pläne oder Verzeich-
nisse Bestandteile einer Verordnung, 
kann die Verkündung dieser Teile der 
Verordnung dadurch ersetzt werden, 
dass sie während der Geltungsdauer 
der Verordnung zu jedermanns Ein-
sicht bei den Behörden der Gemein-
den ausgelegt werden, deren Gebiet 
von der Verordnung betroffen wird, so-
fern der Inhalt der Karten, Pläne oder 
Verzeichnisse zugleich in der Verord-
nung grob umschrieben wird. Im textli-
chen Teil der Verordnung müssen Ort 
und Zeit der Auslegung bezeichnet 
sein. Ist das Gebiet eines Kreises oder 
mehrerer Kreise betroffen, genügt die 
Auslegung bei der Behörde des Krei-
ses oder der Behörden der Kreise. Ist 
das Gebiet des Landes betroffen, er-
folgt die Auslegung bei der fachlich zu-
ständigen obersten Landesbehörde. 
Die Auslegung von Karten, Plänen o-
der Verzeichnissen als Bestandteile 
der verkündeten Verordnung kann 
durch eine Veröffentlichung des In-
halts der Karten, Pläne oder Verzeich-
nisse im Internet ersetzt werden. § 86a 
Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend, 
§ 86a Absatz 2 darüber hinaus ent-
sprechend mit der Maßgabe, dass im 
textlichen Teil der Verordnung die In-
ternetseite anzugeben ist. Besondere 
Rechtsvorschriften über die Verkün-
dung von Verordnungen bleiben unbe-
rührt.“ 

 

9. Es werden ein neuer § 110 Absatz 2a und 
ein neuer Absatz 2b eingefügt: 

9.  unverändert 

„(2a) Mit Einwilligung der oder des Betei-
ligten kann ein elektronischer Verwal-
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Gesetzentwurf der Landesregierung: Ausschussvorschlag: 

tungsakt dadurch bekannt gegeben wer-
den, dass er von der oder dem Beteiligten 
oder von seiner oder seinem Bevollmäch-
tigten über öffentlich zugängliche Netze 
abgerufen wird. Die Behörde hat zu ge-
währleisten, dass der Abruf nur nach Au-
thentifizierung der berechtigten Person 
möglich ist und der elektronische Verwal-
tungsakt von ihr gespeichert werden kann. 
Der Verwaltungsakt gilt am Tag nach dem 
Abruf als bekannt gegeben. Wird der Ver-
waltungsakt nicht innerhalb von zehn Ta-
gen nach Absendung einer Benachrichti-
gung über die Bereitstellung abgerufen, 
wird diese beendet. In diesem Fall ist die 
Bekanntgabe nicht bewirkt; die Möglich-
keit einer erneuten Bereitstellung zum Ab-
ruf oder der Bekanntgabe auf andere 
Weise bleibt unberührt. 

(2b) Mit Einwilligung der Nutzerin oder des 
Nutzers im Sinne des § 2 Absatz 4 des Ge-
setzes zur Verbesserung des Onlinezu-
gangs zu Verwaltungsleistungen (Online-
zugangsgesetzes - OZG) vom 14. August 
2017 (BGBl. I S. 3122, 3138) ist, das zu-
letzt durch Gesetz vom 3. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 2668) geändert worden ist und 
in der jeweils geltenden Fassung gilt, kann 
ein elektronischer Verwaltungsakt 
dadurch bekannt gegeben werden, dass 
er von der Nutzerin oder dem Nutzer oder 
von ihrer oder seiner Bevollmächtigten o-
der von ihrem oder seinem Bevollmächtig-
ten über öffentlich zugängliche Netze von 
deren oder dessen Postfach nach § 2 Ab-
satz 7 des Onlinezugangsgesetzes abge-
rufen wird; das Postfach ist Bestandteil ei-
nes Nutzerkontos nach § 2 Absatz 5 des 
Onlinezugangsgesetzes. Die Behörde hat 
zu gewährleisten, dass der Abruf nur nach 
Authentifizierung der berechtigten Person 
möglich ist und dass der elektronische 
Verwaltungsakt von dieser gespeichert 
werden kann. Der Verwaltungsakt gilt am 
dritten Tag nach der Bereitstellung zum 
Abruf als bekannt gegeben. Im Zweifel hat 
die Behörde für den Eintritt der Fiktionswir-
kung die Bereitstellung und den Zeitpunkt 
der Bereitstellung nachzuweisen. Die Nut-
zerin oder der Nutzer oder ihre oder seine 
Bevollmächtigte oder ihr oder sein Bevoll-
mächtigter wird spätestens am Tag der 
Bereitstellung zum Abruf über die zu die-
sem Zweck von ihr oder ihm angegebene 
Adresse über die Möglichkeit des Abrufs 
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Gesetzentwurf der Landesregierung: Ausschussvorschlag: 

benachrichtigt. Erfolgt der Abruf vor einer 
erneuten Bekanntgabe des Verwaltungs-
aktes, bleibt der Tag des ersten Abrufs für 
den Zugang maßgeblich.“ 

 10. § 140 wird wie folgt geändert: 

 a) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

 aa) In Satz 1 wird die Angabe „vier“ 
durch die Angabe „zwei“ ersetzt. 

 bb) Am Ende wird folgender Satz an-
gefügt: 

 „Die Anhörungsbehörde stellt 
sicher, dass die Erhebung von 
Einwendungen gegen den Plan 
nach Satz 1 und die Abgabe von 
Stellungnahmen zu dem Plan 
nach Satz 6 im Anhörungsver-
fahren auch über den Basis-
dienst gemäß Nummer 11 der 
Anlage zu § 1 der Landesverord-
nung über die Nutzung der Ba-
sisdienste des Landes Schles-
wig-Holstein (BasisdiensteVO) 
vom 16. November 2020 (GVOBl. 
2020, 862), möglich ist.“ 

 b) In Absatz 5 Satz 2 Nummer 4b wird 
die Angabe „300“ durch die Angabe 
„50“ ersetzt. 

 c) In Absatz 6 Satz 4 wird die Angabe 
„300“ durch die Angabe „50“ er-
setzt. 

 d) In Absatz 8 Satz 1 wird die Angabe 
„vier“ durch die Angabe „zwei“ er-
setzt. 

 11. § 141 wird wie folgt geändert: 

 In Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe 
„300“ durch die Angabe „50“ ersetzt.“ 

10. § 329 a wird wie folgt geändert: 12.  unverändert 

Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  

„(1) Eine durch Rechtsvorschrift be-
stimmte Pflicht zur Bekanntmachung oder 
Veröffentlichung (Publikation) in einem 
amtlichen Mitteilungs- oder Verkündungs-
blatt des Landes kann zusätzlich oder aus-
schließlich durch eine elektronische Aus-
gabe erfüllt werden, wenn die Publikation 
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Gesetzentwurf der Landesregierung: Ausschussvorschlag: 

über öffentlich zugängliche Netze angebo-
ten wird. Für eine durch Rechtsvorschrift 
bestimmte Pflicht zur örtlichen Bekannt-
machung oder Verkündung in den Ge-
meinden oder Gemeindeverbänden oder 
in anderen Trägern der öffentlichen Ver-
waltung gilt § 329.“ 

Artikel 2 
Änderung des Landesfische-

reigesetzes 

Artikel 2 
Änderung des Landesfische-

reigesetzes 

Das Landesfischereigesetz vom 10. Februar 
1996 (GVOBl. Schl.-H. S. 211), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Ok-
tober 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 690), wird wie 
folgt geändert: 

 unverändert 

§ 14 Absatz 5 wird wie folgt geändert:  

a) In Nummer 2 werden die Worte „deren Un-
terschrift oder die Unterschrift ihres Bevoll-
mächtigten“ durch die Worte „mindestens 
ein Sicherheitsmerkmal, das die Authenti-
zität des Fischereierlaubnisscheines ge-
währleistet“ ersetzt. 

 

b) Folgender Satz 2 wird angefügt:  

„Die oberste Fischereibehörde wird er-
mächtigt, die Anforderungen an die Anga-
ben im Fischereierlaubnisschein durch 
Verordnung zu regeln.“ 

 

Artikel 3 
Änderung des Vermessungs- 

und Katastergesetzes 

Artikel 3 
Änderung des Vermessungs- 

und Katastergesetzes 

§ 9 des Vermessungs- und Katastergesetz 
vom 12. Mai 2004 (GVOBl. Schl.-H. S. 128), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 3. Dezember 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 
876), wird wie folgt geändert: 

 unverändert 

Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:   

„Daten, die gemäß § 2 Absatz 1 des Offene-
Daten-Gesetzes vom [bitte einfügen: Datum 
und Fundstelle Artikel 11 dieses Gesetzes], 
bereitgestellt werden sollen, sind von Satz 1 
nicht umfasst.“ 
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Gesetzentwurf der Landesregierung: Ausschussvorschlag: 

Artikel 4 
Änderung des E-Government-

Gesetzes 

Artikel 4 
Änderung des E-Government-

Gesetzes 

Das E-Government-Gesetz vom 8. Juli 2009 
(GVOBl. Schl.-H. S. 398), zuletzt geändert 
durch Artikel 24 des Gesetzes vom 2. Mai 
2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 162), Ressortbe-
zeichnungen zuletzt ersetzt durch Artikel 18 
der Verordnung vom 16. Januar 2019 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 30), wird wie folgt geändert: 

Das E-Government-Gesetz vom 8. Juli 2009 
(GVOBl. Schl.-H. S. 398), zuletzt geändert 
durch Artikel 24 des Gesetzes vom 2. Mai 
2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 162), Ressortbe-
zeichnungen zuletzt ersetzt durch Artikel 18 
der Verordnung vom 16. Januar 2019 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 30), wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-
dert: 

1.  unverändert 

a) Die Überschrift zu § 4 erhält folgende 
Fassung: 

 

„§ 4 
Datenschutz und Informationssicher-

heit“ 

 

b) Die Überschriften der neuen §§ 7, 8, 9 
und 10 werden unter Abschnitt II ein-
gefügt: 

 

„§ 7 
Offene Standards und offene Soft-

ware; nachhaltige IT 

 

§ 8 
Automatisierung von Verwaltungsab-

läufen 

 

§ 9 
Umsetzung von Standardisierungsbe-

schlüssen des IT-Planungsrates 

 

§ 10 
Elektronische Formulare“ 

 

c) Der bisherige § 7 wird § 11.   

d) Der bisherige § 8 wird § 12 und erhält 
folgende Fassung: 

 

„§ 12 
Basisdienste des Landes“ 

 

e) Die bisherigen §§ 9 bis 11 werden die 
§§ 13 bis 15. 

 

2. In § 2 werden folgende Nummern 9 bis 12 
angefügt: 

2.  unverändert 

„9. ist der Stand der Technik der Entwick-
lungsstand fortschrittlicher Verfahren, 
Einrichtungen und Betriebsweisen, der 
nach herrschender Auffassung die 
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Gesetzentwurf der Landesregierung: Ausschussvorschlag: 

praktische Eignung einer Maßnahme 
oder Anwendung für das Erreichen 
des gesetzlich vorgegebenen Zieles 
gesichert erscheinen lässt; Verfahren, 
Einrichtungen und Betriebsweisen 
oder Vergleichbares müssen sich in 
der Praxis bewährt haben oder, wenn 
dies noch nicht der Fall ist, sollen mög-
lichst im Betrieb mit Erfolg erprobt wor-
den sein; 

10. ist ein Basisdienst ein ressortübergrei-
fender, zentral angebotener, fachun-
abhängiger Dienst zur digitalen Aufga-
benwahrnehmung der Träger der öf-
fentlichen Verwaltung; ein Basisdienst 
besteht aus elektronischen Systemen 
und Komponenten, die einheitliche 
Standards und Prozesse verwenden; 

 

11. ist Informationssicherheit die Gewähr-
leistung von Vertraulichkeit, Integrität 
und Verfügbarkeit von Daten, Syste-
men und Prozessen; 

 

12. ist nachhaltige IT Informations- und 
Kommunikationstechnologie (IT), die 
über ihren gesamten Lebenszyklus be-
trachtet ressourcenschonend einge-
setzt werden kann; maßgeblich hierfür 
sind der Ressourcenverbrauch in der 
Produktion, im Betrieb und in der Ent-
sorgung, Wiederverwendungsmög-
lichkeiten sowie Möglichkeiten zur Ma-
ximierung der Einsatzdauer.“ 

 

3. § 3 wird wie folgt geändert: 3.  unverändert 

a) Folgende Absätze 3 und 4 werden ein-
gefügt: 

 

„(3) Die Kommunikation zwischen Trä-
gern der öffentlichen Verwaltung soll 
auf elektronischem Weg erfolgen, so-
fern entsprechende Übertragungs-
wege zur Verfügung stehen. Werden 
Akten elektronisch geführt, sollen Ak-
ten und sonstige Unterlagen elektro-
nisch übermittelt oder der elektroni-
sche Zugriff ermöglicht werden. Bei 
der Kommunikation gemäß Satz 1 und 
der Übermittlung und dem Zugriff ge-
mäß Satz 2 sind dem Risiko entspre-
chend gesicherte Übertragungswege 
zu nutzen, die dem Schutzbedarf für 
die Rechte und Freiheiten natürlicher 
Personen Rechnung tragen. 
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(4) Soweit die Pflicht zur Aktenvorlage 
in Einzelfällen gesetzlich angeordnet 
oder Mittel des allgemeinen oder spe-
zialgesetzlich geregelten Unterrich-
tungsrechtes der Aufsichtsbehörde ist, 
ist der Austausch von Akten spätes-
tens bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2024 auf elektronischem Weg zwi-
schen Behörden des Landes, Hoch-
schulen in der Trägerschaft des Lan-
des und den Gemeinden und Gemein-
deverbänden zu gewährleisten. Das 
Scannen der Akten und deren Über-
mittlung in strukturierter Form reichen 
hierfür grundsätzlich aus, soweit die 
Behörde ihre Akten noch nicht vollum-
fänglich elektronisch führt. Absatz 1 
Satz 2 gilt entsprechend.“ 

 

b) Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 
5 und Satz 1 wird wie folgt geändert: 

 

„(5) Eine Verordnung nach § 5 Ab-
satz 3, § 6 Absatz 1 Satz 1 in Verbin-
dung mit Absatz 2, 3 und 5, §§ 11 oder 
12 darf erst erlassen werden, wenn ein 
Abstimmungsverfahren zwischen den 
betroffenen Trägern der öffentlichen 
Verwaltung durchgeführt worden ist.“ 

 

c) Die bisherigen Absätze 4 und 5 wer-
den zu Absatz 6 und 7. 

 

4. § 4 wird wie folgt geändert: 4.  unverändert 

a) Die Überschrift zu § 4 erhält folgende 
Fassung: 

 

„§ 4 
Datenschutz und Informationssicher-

heit“ 

 

b) Satz 1 wird Absatz 1.  

c) Folgende Absätze 2 bis 4 werden an-
gefügt: 

 

„(2) Der Rahmen für die Wahrneh-
mung der Aufgabe der Informationssi-
cherheit in der Landesverwaltung ist 
die von der Landesregierung be-
schlossene Informationssicherheits-
leitlinie für die Landesverwaltung 
Schleswig-Holstein (IS-LL) in der je-
weils gültigen Fassung. 
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(3) Die Behörden der Träger der öf-
fentlichen Verwaltung, deren IT-Sys-
teme mit dem Landesnetz verbunden 
sind, sind Mitglieder eines Sicherheits-
verbundes. Jedes Mitglied des Sicher-
heitsverbundes hat eine dem Schutz-
bedarf der verarbeiteten Daten und der 
Bedrohungslage angemessene Infor-
mationssicherheit, auch im Hinblick 
auf andere Mitglieder des Sicherheits-
verbundes, zu gewährleisten. Die Mit-
glieder des Sicherheitsverbundes för-
dern die Informationssicherheit in ih-
rem jeweiligen Zuständigkeitsbereich. 

 

(4) Die für die ressortübergreifende IT 
zuständige oberste Landesbehörde 
legt weitere Bedingungen für den An-
schluss ans Landesnetz fest Beschlos-
sene Mindeststandards des Arbeits-
gremiums Informationssicherheitsma-
nagement (AG ISM) für die IT-Sicher-
heit im Sicherheitsverbund sind im 
Geltungsbereich der IS-LL bindend.“ 

 

5. In § 5 Absatz 1 Satz 3 werden nach den 
Worten „in besonderem Maße“ die Worte 
„offene Software, offene Standards,“ ein-
gefügt. 

5. § 5 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender neuer Satz 4 ein-
gefügt:  

„Die technische Lösungsstrategie 
hat die Realisierung auf Basis offe-
ner Standards sowie quelloffener 
Software zu prüfen.“  

b) Der bisherige Satz 4 wird Satz 5. 

6. § 6 wird wie folgt geändert: 6.  unverändert 

a) Folgender Absatz 4 wird eingefügt:  

„(4) Zur Unterstützung verwaltungsträ-
gerübergreifender Zusammenarbeit 
können, soweit dies technisch möglich 
und wirtschaftlich sinnvoll ist sowie 
Vorgaben des Datenschutzes und der 
Informationssicherheit eingehalten 
werden, Anwendungen für gemeinsa-
mes Arbeiten verwendet werden. 
Hierzu gehören unter anderem audio-
visuelle Konferenzsysteme, Dokumen-
tenaustauschsysteme und Anwendun-
gen für kollaborative Zusammenar-
beit.“ 

 

b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.  

7. Folgende §§ 7 bis 10 werden eingefügt: 7.  unverändert 
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„§ 7 
Einsatz von offenen Stan-

dards und offener Software, 
nachhaltige IT 

 

(1) Zur Gewährleistung einer weitreichen-
den Interoperabilität sollen neue Anwen-
dungen und Technologien mit offenen 
Schnittstellen sowie offenen Standards 
ausgestattet und hierüber nutzbar ge-
macht werden. Neue Anwendungen und 
Technologien sollen möglichst abwärts 
kompatibel sein. 

 

(2) Dort, wo es technisch möglich und wirt-
schaftlich ist, soll der Einsatz von Open-
Source-Software vorrangig vor solcher 
Software erfolgen, deren Quellcode nicht 
öffentlich zugänglich ist und deren Lizenz 
die Verwendung, Weitergabe und Verän-
derung einschränkt sowie Anwendungen 
und Technologien eingesetzt werden, die 
über ihren gesamten Lebenszyklus nach-
haltig sind. 

 

(3) Wird eine von Landesbehörden ge-
nutzte Open-Source-Software von diesen 
oder speziell für diese weiterentwickelt 
wird, ist der weiterentwickelte Quellcode 
unter eine geeignete offene-Software- und 
Open-Source-Lizenz zu stellen und zu 
veröffentlichen, soweit keine sicherheits-
relevanten Aufgaben damit erfüllt werden 
und dies lizenzrechtlich zulässig ist. Im 
Landesrechnungshof und bei der Präsi-
dentin oder dem Präsidenten des Schles-
wig-Holsteinischen Landtages findet diese 
Regelung keine Anwendung. Diese Be-
hörden können die Regelungen in ihrem 
Zuständigkeitsbereich jedoch für anwend-
bar erklären. 

 

§ 8 
Automatisierung von Verwal-

tungsabläufen 

 

(1) Die fachlich zuständigen obersten Lan-
desbehörden sollen im Benehmen mit der 
für die Angelegenheiten der ressortüber-
greifenden Informations- und Kommunika-
tionstechnik zuständigen obersten Lan-
desbehörde Prozesse im Sinne der §§ 5 
und 6, verwaltungsinterne Prozesse und 
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die Personalverwaltungsprozesse teil-
weise oder vollständig automatisieren. 

(2) Möglichkeit der Automatisierung soll 
die Beschäftigten der Landesverwaltung 
bei der Aufgabenerledigung unterstützen 
und insbesondere 

 

1. zur Datenanalyse, -kategorisie-
rung, -sortierung, -übertragung 
und -auswertung in Fachanwendun-
gen und Fachverfahren, sofern andere 
Rechtsvorschriften dem nicht entge-
genstehen, 

 

2. im Rahmen der Personalverwaltung,  

3. bei der Digitalisierung von Informatio-
nen für die elektronische Akte, 

 

4. zur Recherche relevanter Sachver-
halte im Aktensystem und zum Infor-
mationsaustausch bei der Vorgangs-
bearbeitung, 

 

5. zur Unterstützung bei Plausibilitätsprü-
fungen, Rechnungsprüfungen, der 
Ausübung von Kontroll- und Aufsichts-
aufgaben, 

 

6. zur Unterstützung bei der Erstellung 
von Prognosen, Haushaltsaufstellun-
gen, Empfehlungen, Hinweisen, Tex-
ten, 

 

7. bei der Bereitstellung von Informatio-
nen für die Öffentlichkeit, 

 

8. in der Kommunikation mit Personen 
bei häufig wiederkehrenden fachspezi-
fischen Anfragen oder punktuell stark 
erhöhtem Anfrageaufkommen einge-
setzt werden. 

 

§ 9 
Umsetzung von Standardi-

sierungsbeschlüssen des IT-
Planungsrates 

 

(1) Vom Planungsrat für die IT-Zusam-
menarbeit der öffentlichen Verwaltung 
zwischen Bund und Ländern (IT-Pla-
nungsrat) verbindlich beschlossene fach-
unabhängige und fachübergreifende IT-In-
teroperabilitäts- oder IT-Sicherheitsstan-
dards gemäß § 1 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 und § 3 des Vertrages über die Er-
richtung des IT-Planungsrats und über die 
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Grundlagen der Zusammenarbeit beim 
Einsatz der Informationstechnologie in 
den Verwaltungen von Bund und Ländern 
- Vertrag zur Ausführung von Artikel 91c 
GG vom 20 November 2009 (BGBl. 2010 I 
S. 662), geändert durch den Ersten IT-Än-
derungsstaatsvertrag vom 21. März 2019 
(BGBl. 2019 I S. 1162), sind nach Ablauf 
der jeweils im Beschluss des IT-Planungs-
rats festgelegten Frist durch alle Träger 
der öffentlichen Verwaltung bei den von 
ihnen eingesetzten informationstechni-
schen Systemen einzuhalten. Soweit 
durch die Beschlüsse unmittelbar die Ge-
schäftsbereiche des Landesrechnungsho-
fes und der Präsidentin oder des Präsi-
denten des Schleswig-Holsteinischen 
Landtages betroffen sind, findet diese 
keine Anwendung. Die Behörden können 
die Beschlüsse in ihrem Zuständigkeitsbe-
reich jedoch für anwendbar erklären. 

(2) Das landesinterne Abstimmungs- und 
Beratungsgremium für die Koordination 
landeseinheitlicher Fragen im Bereich IT 
berät im Vorfeld über die Standardisie-
rungsbeschlüsse des IT-Planungsrats im 
Sinne von Absatz 1 und nach der Be-
schlussfassung über die Einzelheiten der 
Umsetzung. Der Landesrechnungshof und 
die Präsidentin oder der Präsidenten des 
Schleswig-Holsteinischen Landtages kön-
nen an den Abstimmungs- und Beratungs-
gremien teilnehmen. 

 

§ 10 
Elektronische Formulare 

 

Ist durch Rechtsvorschrift die Verwendung 
eines bestimmten Formulars vorgeschrie-
ben, das ein Unterschriftsfeld vorsieht, 
wird allein dadurch nicht die Anordnung 
der Schriftform bewirkt. Bei einer für die 
elektronische Versendung an die Behörde 
bestimmten Fassung des Formulars ent-
fällt das Unterschriftsfeld. Stellt eine Be-
hörde ein elektronisches Formular bereit, 
soll dieses nur dann ein Unterschriftsfeld 
vorsehen, wenn die Schriftform angeord-
net ist.“ 

 

8. Der bisherige § 8 wird § 12 und wie folgt 
geändert: 

8.  unverändert 
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a) In der Überschrift werden die Worte 
„zentrale Dienste“ durch das Wort „Ba-
sisdienste“ ersetzt, 

 

b) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte 
„zentrale Dienste“ durch das Wort „Ba-
sisdienste“ ersetzt und die Angabe 
„(Basisdienste)“ wird gestrichen. 

 

c) Absatz 2 erhält folgende Fassung:  

„(2) Die Basisdienste des Landes kön-
nen verschiedene Funktionen umfas-
sen. Hierzu gehören insbesondere: 

 

1. die Bereitstellung von Informatio-
nen über Aufbau, Aufgaben, Arbeit 
der Landesregierung, aktuelle 
Themen und Termine über ein öf-
fentlich zugängliches, zentrales 
Landesportal, 

 

2. die Veröffentlichung von Verwal-
tungsleistungen, Informationen 
und Ressourcen einschließlich 
Kommunales Schleswig-Holstein-
Recht (KSH-Recht) in einem lan-
desweiten Verzeichnis sowie eine 
Auflistung von Informationen über 
Behördenstandorte, Verwaltungs-
leistungen und die Zuordnungen 
zu den jeweiligen Behörden, 

 

3. die Bereitstellung eines modularen 
Formulardienstes zur Abwicklung 
elektronischer Verwaltungsverfah-
ren, 

 

4. die sichere Kommunikation sowie 
der sichere Nachrichtentransport 
zwischen den Verfahrensbeteilig-
ten sowie anderen Nutzerinnen 
und Nutzern von Verwaltungsleis-
tungen und der Verwaltung, die die 
Funktionalitäten Signaturprüfung, 
Ver- und Entschlüsselung, zentrale 
Authentifizierung, Zeitstempel-
dienst, Postein- und -ausgangsbü-
cher sowie Virenprüfung umfasst, 

 

5. die elektronische Abwicklung des 
Zahlungsverkehrs zwischen den 
Verfahrensbeteiligten sowie ande-
ren Nutzerinnen und Nutzern von 
Verwaltungsleistungen und der 
Verwaltung, 
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6. der Datenaustausch über eine 
zentrale Vermittlungsstelle, um die 
Kommunikationsvorgänge ein-
schließlich des Datenaustausches 
im Auftrag zwischen den Anwen-
dern von unterschiedlichen DV-
Verfahren technisch und organisa-
torisch zu unterstützen und zu op-
timieren, 

 

7. die Bereitstellung eines zentralen, 
nicht für die Öffentlichkeit zugäng-
lichen Verzeichnisdienstes, der 
alle Beschäftigten bei allen Trä-
gern der öffentlichen Verwaltung in 
Schleswig-Holstein einschließlich 
ihrer behördeninternen Kommuni-
kationsmöglichkeiten umfasst, 

 

8. die Bereitstellung einer einheitli-
chen Ansprechstelle für die Bürge-
rinnen und Bürger im Land mit lan-
desweit einheitlichen Zugangs-
möglichkeiten, die einen gemein-
samen telefonischen Eingangska-
nal für alle Behördenangebote der 
Kommunen und des Landes 
Schleswig-Holstein umfasst, 

 

9. die Bereitstellung eines Registers 
zur Erhebung und zur Modellierung 
der Prozesse sowie eine techni-
sche Infrastruktur zur Realisierung 
der Online-Abwicklung aller geeig-
neten Verwaltungsverfahren, 

 

10. die Bereitstellung zentraler elektro-
nischer Informations- und Datenre-
gister zur Veröffentlichung und 
Verbreitung von Informationen der 
Landesbehörden gemäß IZG-SH 
und Offene-Daten-Gesetz Schles-
wig-Holstein, 

 

11. die Bereitstellung eines Kontos im 
Sinne des § 3 Absatz 2 Satz 1 des 
Onlinezugangsgesetzes (OZG) 
vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 
3122, 3138), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
3. Dezember 2020 (BGBl. I. S. 
2668), für natürliche und juristische 
Personen zur Nutzung als zentrale 
Identifizierungs- und Authentifizie-
rungskomponente zu Zwecken der 
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Inanspruchnahme von Leistungen 
der öffentlichen Verwaltung, 

12. die Mustererkennung, Textklassifi-
zierung und Spracherkennung mit 
Hilfe datengetriebener Informati-
onstechnologien im Sinne des IT-
Einsatz-Gesetzes vom [bitte einfü-
gen: Datum und Fundstelle dieses 
Gesetzes] für ressortübergreifende 
Anwendungsbereiche sowie 

 

13. E-Akte-Schnittstellen.“  

b) Folgender Absatz 3 wird eingefügt:  

„(3) Die Nutzung von Basisdiensten ist 
für Landesbehörden verpflichtend, so-
fern für die jeweiligen Aufgabenwahr-
nehmungen ein Basisdienst angebo-
ten wird. Im Landesrechnungshof und 
bei der Präsidentin oder dem Präsi-
denten des Schleswig-Holsteinischen 
Landtages findet diese Regelung 
keine Anwendung. Der Landesrech-
nungshof, die Präsidentin oder der 
Präsidenten des Schleswig-Holsteini-
schen Landtages und andere Träger 
der öffentlichen Verwaltung können 
gegenüber der für die ressortübergrei-
fende IT verantwortlichen obersten 
Landesbehörde oder einer von ihr be-
nannten Stelle erklären, dass sie der 
Nutzung eines Basisdienstes beitre-
ten. Der Beitritt bedarf zu seiner Wirk-
samkeit der Zustimmung der für die 
ressortübergreifende IT verantwortli-
chen obersten Landesbehörde. Die 
Regelungen des IT-Gesetz für die Jus-
tiz des Landes Schleswig-Holstein (IT-
Justizgesetz - ITJG) vom 26. April 
2016 bleiben unberührt.“ 

 

c) Die bisherigen Absätze 3 und 4 wer-
den zu Absatz 4 und 5 und wie folgt 
geändert: 

 

aa) In Absatz 4 Satz 1 werden nach 
dem Wort „Datenschutz“ die Worte 
„allgemeine Anforderungen an die 
Basisdienste sowie“ und nach den 
Worten „nähere Ausgestaltung 
der“ das Wort „jeweiligen“ einge-
fügt. 

 

bb) Absatz 5 wird wie folgt geändert:  
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In Satz 1 wird nach den Worten 
„technische Funktionsfähigkeit 
der“ das Wort „jeweiligen“ einge-
fügt. 

 

cc) In Satz 2 wird nach den Worten „für 
die“ das Wort „jeweiligen“ einge-
fügt. 

 

d) Die bisherigen Absätze 5 und 6 wer-
den zu Absatz 6 und 7. 

 

Artikel 5 
Änderung des Informationszu-
gangsgesetzes für das Land 

Schleswig-Holstein 

Artikel 5 
Änderung des Informationszu-
gangsgesetzes für das Land 

Schleswig-Holstein 

Das Informationszugangsgesetz für das Land 
Schleswig-Holstein vom 19. Januar 2012 
(GVOBl. Schl.-H. S. 89, ber. S. 279), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 19. Juli 2019 
(GVOBl. Schl.-H. S. 310), wird wie folgt geän-
dert: 

 unverändert 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-
dert:  

 

Die Überschrift zu § 14 erhält folgende 
Fassung:  

 

„§ 14 
Die oder der Landesbeauftragte für Infor-

mationszugang“ 

 

2. § 11 wird wie folgt geändert:  

a) In Absatz 1 Satz 5 wird die Angabe 
„Satz 3“ durch die Angabe „Satz 4“ er-
setzt. 

 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort 
„Informationsregister“ ein Komma 
und die Worte „eine Informations-
registerleitstelle bei der für die An-
gelegenheiten der ressortübergrei-
fenden Informations- und Kommu-
nikationstechnik zuständigen 
obersten Landesbehörde“ einge-
fügt. 

 

bb) In Satz 2 wird das Wort „dort“ durch 
die Worte „im zentralen Informati-
onsregister“ ersetzt. 

 

3. § 12 wird wie folgt geändert:  
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a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Worte 
„richten Verknüpfungen zu Internet-
Seiten ein, auf denen die Informatio-
nen zu finden sind“ durch die Worte 
„stellen diese über das Umweltportal 
Schleswig-Holstein bereit.“ ersetzt.  

 

b) Nach Absatz 3 Satz 2 wird folgender 
Satz eingefügt: 

 

„Zur Verbreitung von Umweltinformati-
onen nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 
und 7 auch in Verbindung mit Satz 2 
kann abweichend von Absatz 1 Satz 2 
das zentrale Internetportal des Landes 
nach § 20 Absatz 1 Satz 1 des Geset-
zes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung genutzt werden.“ 

 

c) Der bisherige Absatz 3 Satz 3 wird Ab-
satz 3 Satz 4. 

 

d) Folgender Absatz 6 wird eingefügt:  

„(6) Das für Umwelt zuständige Minis-
terium wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung zu regeln: 

 

1. die Art und Weise der Verbreitung 
von Umweltinformationen nach 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 und 7 
auch in Verbindung mit Satz 2 über 
das zentrale Internetportal des 
Landes nach § 20 Absatz 1 Satz 1 
des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung sowie  

 

2. die Einzelheiten der Aktualisierung 
von veröffentlichten Umweltinfor-
mationen gemäß Absatz 2 Satz 3, 
einschließlich des nachträglichen 
Wegfalls der Unterrichtungspflicht 
nach Absatz 1.“ 

 

e) Absatz 6 wird Absatz 7.  

4. § 14 wird wie folgt neu gefasst:   

„§ 14 
Die oder der Landesbeauf-
tragte für Informationszu-

gang 

 

(1) Eine Person, die der Ansicht ist, dass 
ihr Informationsersuchen zu Unrecht ab-
gelehnt oder nicht beachtet worden ist o-
der dass sie von einer informationspflichti-
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gen Stelle eine unzulängliche Antwort er-
halten hat, kann die oder den Landesbe-
auftragten für Informationszugang anru-
fen. 

(2) Die oder der Landesbeauftragte für In-
formationszugang informiert die Öffent-
lichkeit zu Fragen, die im Zusammenhang 
mit diesem Gesetz stehen.  

 

(3) Die oder der Landesbeauftragte für In-
formationszugang berät die informations-
pflichtigen Stellen in Fragen zu diesem 
Gesetz und stellt sicher, dass die informa-
tionspflichtigen Stellen dieses Gesetz ein-
halten. In diesem Sinne können Hinweise 
und Empfehlungen, insbesondere zur Ver-
besserung des Informationszugangs, ge-
genüber den informationspflichtigen Stel-
len erteilt werden.  

 

(4) Die informationspflichtigen Stellen sind 
verpflichtet, die oder den Landesbeauf-
tragten für Informationszugang bei ihrer 
oder seiner Aufgabenerfüllung zu unter-
stützen. Der oder dem Landesbeauftrag-
ten für Informationszugang ist dabei insbe-
sondere Auskunft zu Fragen zu erteilen, 
Einsicht in Vorgänge und Aufzeichnungen 
zu gewähren und Zutritt zu allen Dienst-
räumen zu gewähren. Besondere Amts- 
und Berufsgeheimnisse stehen dem nicht 
entgegen. Stellt die jeweils zuständige 
oberste Landesbehörde im Einzelfall fest, 
dass durch eine mit der Einsicht in Vor-
gänge und Aufzeichnungen verbundene 
Offenlegung von Informationen oder Um-
weltinformationen die Sicherheit des Bun-
des oder eines Landes gefährdet wird, 
dürfen die Rechte nach Satz 2 nur von der 
oder dem Landesbeauftragten persönlich 
oder den von ihr oder ihm schriftlich be-
sonders damit betrauten Beauftragten 
ausgeübt werden. In diesem Fall müssen 
personenbezogene Daten einer betroffe-
nen Person, der von der informations-
pflichtigen Stelle bei der Verarbeitung ihrer 
Daten Vertraulichkeit besonders zugesi-
chert worden ist, auch der oder dem Lan-
desbeauftragten oder den von ihr oder ihm 
schriftlich besonders mit der Ausübung ih-
rer oder seiner Rechte Beauftragten ge-
genüber nicht offenbart werden. 

 

(5) Stellt die oder der Landesbeauftragte 
für Informationszugang Verstöße gegen 
dieses Gesetz fest, kann sie oder er diese 
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gegenüber der informationspflichtigen 
Stelle beanstanden. Die oder der Landes-
beauftragte für Informationszugang soll 
zuvor die informationspflichtige Stelle zur 
Stellungnahme innerhalb einer von ihr 
oder ihm zu bestimmenden Frist auffor-
dern. Vor der Beanstandung ist auch der 
zuständigen Rechts-, Dienst- oder Fach-
aufsichtsbehörde Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu geben. Mit der Beanstan-
dung können Vorschläge zur Beseitigung 
der Verstöße und zur sonstigen Umset-
zung dieses Gesetzes verbunden werden. 
Die oder der Landesbeauftragte für Infor-
mationszugang hat die zuständige Auf-
sichtsbehörde der informationspflichtigen 
Stelle und kann die oder den Antragsteller 
von der Beanstandung unterrichten. Dazu 
kann eine Kopie der Beanstandung an die 
Aufsichtsbehörde und an den Antragstel-
ler weitergeleitet werden. Die informati-
onspflichtige Stelle ist davon zu unterrich-
ten. Satz 5 bis 7 finden nur Anwendung, 
soweit Ablehnungsgründe nach den §§ 9 
und 10 nicht entgegenstehen. 

(6) Die oder der Landesbeauftragte für In-
formationszugang legt dem Landtag jähr-
lich einen Tätigkeitsbericht vor. Soweit der 
Tätigkeitsbericht den Verantwortungsbe-
reich der Landesregierung betrifft, nimmt 
diese innerhalb von sechs Monaten ge-
genüber dem Landtag Stellung. Der Land-
tag oder die Landesregierung können die 
oder den Landesbeauftragten ersuchen, 
bestimmte Vorgänge aus ihrem Aufgaben-
bereich zu prüfen. 

 

(7) Die Vorschriften über den gerichtlichen 
Rechtsschutz bleiben unberührt. 

 

(8) Die Aufgabe der oder des Landesbe-
auftragten für Informationszugang wird in 
Schleswig-Holstein von der oder dem Lan-
desbeauftragten für Datenschutz Schles-
wig-Holstein wahrgenommen.“ 

 

Artikel 6 
Änderung der Schleswig-Hol-

steinischen Heilverfahrensver-
ordnung 

Artikel 6 
Änderung der Schleswig-Hol-

steinischen Heilverfahrensver-
ordnung 

Die Schleswig-Holsteinische Heilverfahrens-
verordnung vom 3. Dezember 2013 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 538), geändert durch Artikel 6 der 

 unverändert 
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Verordnung vom 4. Dezember 2018 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 815), wird wie folgt geändert: 

§ 3 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  

„(1) Die Kostenerstattung ist bei der obersten 
Dienstbehörde in Textform und unter Vorlage 
der Belege zu beantragen. Als Belege sind 
deutlich lesbare Kopien oder digitale Zweit-
schriften einzureichen.“ 

 

Artikel 7 
Änderung des Landesbeam-

tengesetzes 

Artikel 7 
Änderung des Landesbeam-

tengesetzes 

§ 84 Satz 1 des Landesbeamtengesetzes vom 
26. März 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 93, ber. 
S.261), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 8. September 2020 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 516), wird wie folgt geändert: 

 unverändert 

1. In Nummer 5 wird nach dem Wort „fin-
det“ der Punkt durch ein Komma ersetzt. 

 

2. Es wird folgende Nummer 6 angefügt:  

„6. anstelle einer vorgeschriebenen 
Schriftform oder elektronischen Form 
auch die Textform zulässig ist.“ 

 

Artikel 8 
Änderung des Besoldungsge-

setzes Schleswig-Holstein 

Artikel 8 
Änderung des Besoldungsge-

setzes Schleswig-Holstein 

Das Besoldungsgesetz Schleswig-Holstein 
vom 26. Januar 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 
153), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 18. März 2021 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 309), wird wie folgt geändert: 

 unverändert 

1. § 28 wird wie folgt geändert:  

a) In Absatz 3 Satz 2 Nummer 3 wird das 
Wort „schriftlich“ durch die Worte „in 
Textform“ ersetzt. 

 

b) In Absatz 9 wird das Wort „schriftlich“ 
durch die Worte „in Textform“ ersetzt. 

 

2. In § 76 Absatz 1 wird das Wort „schriftlich“ 
durch die Worte „in Textform“ ersetzt. 
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Artikel 9 
Änderung des Beamtenversor-
gungsgesetzes Schleswig-Hol-

stein 

Artikel 9 
Änderung des Beamtenversor-
gungsgesetzes Schleswig-Hol-

stein 

Das Beamtenversorgungsgesetz Schleswig-
Holstein vom 26. Januar 2012 (GVOBl. Schl.-
H. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 25. Februar 2021 (GVOBl. 
Schl.-H.S. 201), wird wie folgt geändert: 

 unverändert 

1. In § 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 wird das 
Wort „schriftlich“ durch die Worte „in Text-
form“ ersetzt. 

 

2. In § 50 Absatz 2 Satz 2 wird das Wort 
„schriftlich“ durch die Worte „in Textform“ 
ersetzt. 

 

3. In § 56 Absatz 9 Satz 1 wird das Wort 
„schriftlichen“ durch die Worte „einen in 
Textform gestellten“ ersetzt. 

 

4. In § 71 Satz 1 wird das Wort „schriftlich“ 
durch die Worte „in Textform“ ersetzt. 

 

5. In § 88b Satz 1 wird das Wort „schriftliche“ 
entfernt und nach dem Wort „Erklärung“ 
die Wörter „in Textform“ hinzugefügt. 

 

Artikel 10 
Gesetz über offene Daten der 

Träger der öffentlichen  
Verwaltung 

(Offene-Daten-Gesetz - ODaG) 

Artikel 10 
Gesetz über offene Daten der 

Träger der öffentlichen  
Verwaltung 

(Offene-Daten-Gesetz - ODaG) 

§ 1 
Zweck; Grundsatz der offenen 

Daten 

§ 1 
Zweck; Grundsatz der offenen 

Daten 

(1) Dieses Gesetz regelt die Bereitstellung un-
bearbeiteter Daten der Träger der öffentlichen 
Verwaltung des Landes Schleswig-Holstein 
als offene Daten, um damit den freien und un-
gehinderten Zugang der Allgemeinheit zu al-
len nicht schützenswerten, digitalen Daten zu 
stärken. Zugleich soll die infrastrukturelle 
Grundlage für ein landesweit einheitliches und 
interoperables Datei- und Datenmanagement 
gelegt werden. Dieses Gesetz dient außer-
dem der Förderung der Transparenz und 
Nachvollziehbarkeit von Verwaltungshandeln. 

 unverändert 
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(2) Die Bereitstellung von Daten nach diesem 
Gesetz folgt dabei den in diesem Gesetz dar-
gelegten Open-Data-Grundsätzen der Voll-
ständigkeit, der Verfügbarkeit der Primär-
quelle, der Aktualität, des Zugangs, der Ma-
schinenlesbarkeit, der nichtdiskriminierenden 
Bereitstellung, der nicht proprietären Bereit-
stellung, der Lizenzierung, der Dauerhaftigkeit 
und der Kostenfreiheit.  

 

§ 2 
Bereitstellung von offenen Da-

ten 

§ 2 
Bereitstellung von offenen Da-

ten 

(1) Die Träger der öffentlichen Verwaltung 
können die bei ihnen vorliegenden unbearbei-
teten Daten über das Open-Data-Portal ge-
mäß § 4 zum Datenabruf bereitstellen. Die 
Landesbehörden sollen hiervon im Rahmen 
ihrer verfügbaren Ressourcen Gebrauch ma-
chen. Satz 2 gilt nicht für 

(1) unverändert 

a) den Landtag, soweit er parlamentarische 
Aufgaben wahrnimmt; zur parlamentari-
schen Aufgabenwahrnehmung zählt auch 
die gutachterliche oder rechtsberatende 
Tätigkeit im Auftrag einer oder mehrerer 
Fraktionen; 

 

b) die Gerichte, Strafverfolgungs- und Straf-
vollstreckungsbehörden, soweit sie als Or-
gane der Rechtspflege tätig sind oder wa-
ren; 

 

c) den Landesrechnungshof, soweit er in 
richterlicher Unabhängigkeit tätig wird. 

 

(2) Ein Anspruch auf Bereitstellung unbearbei-
teter Daten wird durch dieses Gesetz nicht be-
gründet. Soweit Landesbehörden bereits frei-
willig oder auf einer gesetzlichen Grundlage 
der Allgemeinheit unbearbeitete Daten bereit-
stellen, sollen diese auch über das Open-
Data-Portal gemäß § 4 die Bereitstellung rea-
lisieren. § 4 Absatz 3 findet entsprechende 
Anwendung. 

(2) unverändert 

(3) Absatz 1 gilt nicht für unbearbeitete Daten, 
die 

(3) Absatz 1 gilt nicht für unbearbeitete Daten, 
die 

1. die Wettbewerbsfähigkeit öffentlicher Un-
ternehmen sicherstellen; 

1.  unverändert 

2. geistiges Eigentum Dritter betreffen; 2.  unverändert 
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3. die Geschäftsgeheimnisse einschließlich 
Betriebsgeheimnissen, Berufsgeheimnis-
sen und Unternehmensgeheimnissen dar-
stellen; 

3.  unverändert 

4. aufgrund eines übergeordneten öffentli-
chen Interesses an der Geheimhaltung 
nicht zugänglich sind, insbesondere we-
gen 

4.  unverändert 

a) des Schutzes der nationalen Sicher-
heit, der Verteidigung oder der öffentli-
chen Sicherheit oder 

 

b) der statistischen Geheimhaltung;  

5. aufgrund ihrer Eigenschaft als vertrauliche 
Informationen über den Schutz kritischer 
Infrastrukturen im Sinne der Richtlinie 
(EU) 2008/114 1  nicht oder nur einge-
schränkt zugänglich sind; 

5.  unverändert 

6. aufgrund einer gesetzlichen Regelung 
nicht oder nur eingeschränkt zugänglich 
sind, insbesondere in den Fällen, in denen 
ein rechtliches oder berechtigtes Interesse 
nachzuweisen ist, um Zugang zu den In-
formationen zu erhalten; 

6.  unverändert 

7. durch öffentlich-rechtliche Rundfunkan-
stalten oder deren Beauftragte verarbeitet 
werden und unmittelbar der Wahrneh-
mung der Grundrechte nach Artikel 5 des 
Grundgesetzes dienen; 

7.  unverändert 

8. durch kulturelle Einrichtungen mit Aus-
nahme von Bibliotheken, Museen oder Ar-
chiven verarbeitet werden; 

  (entfällt) 

9. Forschungsdaten betreffen, soweit die Be-
reitstellung eine Beeinträchtigung der 
Grundrechte gemäß Artikel 5 Absatz 3 
Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland (GG) darstellen würde; 

8.  unverändert 

10. Informationen über den Schutz kerntech-
nischer Anlagen gegen Störmaßnahmen 
oder sonstige Einwirkungen Dritter enthal-
ten; 

9.  unverändert 

11. Informationen über gentechnische Anla-
gen und über gentechnische Arbeiten ent-
halten oder  

10.  unverändert 

12. personenbezogene Daten sind. 11.  unverändert 

                                            
1 Richtlinie 2008/114/EG des Rates vom 8. Dezember 2008 über die Ermittlung und Ausweisung europäischer 
kritischer Infrastrukturen und die Bewertung der Notwendigkeit, ihren Schutz zu verbessern (ABI. L 345 S. 75) 
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(4) Veröffentlichungspflichten und das Recht 
auf Zugang zu Informationen durch andere o-
der aufgrund anderer Gesetze bleiben unbe-
rührt und gehen den Regelungen dieses Ge-
setzes vor. 

(4) unverändert 

§ 3 
Begriffe 

§ 3 
Begriffe 

Im Sinne dieses Gesetzes gelten folgende De-
finitionen: 

 unverändert 

1. Offene Daten sind solche, die von jeder 
und jedem zu jedem Zweck genutzt, wei-
terverbreitet und weiterverwendet werden 
dürfen; 

 

2. Unbearbeitete Daten sind alle Informatio-
nen, die die Träger der öffentlichen Ver-
waltung zur Erfüllung der ihnen übertrage-
nen Aufgaben erheben oder durch Dritte 
erheben lassen und die nicht interpretiert, 
bewertet oder in sonstiger Weise bearbei-
tet wurden. Daten gelten auch dann als 
unbearbeitet, soweit eine Bearbeitung le-
diglich aus rechtlichen oder tatsächlichen 
Gründen erfolgte, um die Bereitstellung zu 
ermöglichen, wie beispielsweise die Vor-
nahme einer Anonymisierung. In Betracht 
kommen insbesondere Informationen fol-
gender Kategorien: 

 

a) Geodaten und Georaum, wie Postleit-
zahlen, nationale und lokale Karten, 

 

b) Erdbeobachtung und Umwelt, wie 
Energieverbrauch und Satellitenbilder, 

 

c) Meteorologie, wie In-situ-Daten von 
Messinstrumenten und Wettervorher-
sagen, 

 

d) Statistiken, wie demografische und 
ökonomische Indikatoren, 

 

e) Unternehmen und Eigentumsverhält-
nisse von Unternehmen, wie Unter-
nehmensregister und Registrierungs-
kennungen, 

 

f) Mobilität, wie Straßenverkehrszeichen 
und Binnenwasserstraßen, 

 

g) weitere hochwertige Datensätze im 
Sinne der Artikel 13 und 14 der Richt-
linie (EU) 2019/1024 über offene Da-
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ten und die Weiterverwendung von In-
formationen des öffentlichen Sektors 
(Neufassung)2 

h) Umweltinformationen gemäß § 2 Ab-
satz 2 Nummer 1, 2, 5 und 6 Informati-
onszugangsgesetz für das Land 
Schleswig-Holstein (IZG-SH); 

 

i) fachneutralen Kernkomponenten der 
Geodateninfrastruktur Schleswig-Hol-
stein gemäß § 5 Absatz 1 des Geoda-
teninfrastrukturgesetzes (GDIG); 

 

2. Abruf ist das Herunterladen der über eine 
allgemeinzugängliche Schnittstelle des O-
pen-Data-Portals gemäß § 4 bereitgestell-
ten Daten auf das eigene informations-
technische System durch die Nutzenden; 

 

3. Dynamische Daten sind unbearbeitete Da-
ten, die häufig oder in Echtzeit aktualisiert 
werden, insbesondere aufgrund ihrer 
Volatilität oder ihres raschen Veraltens; 
von Sensoren generierte Daten werden in 
der Regel als dynamische Daten angese-
hen; 

 

4. Offenes Format ist ein Dateiformat, das 
nicht-proprietär und plattformunabhängig 
ist und der Öffentlichkeit ohne Einschrän-
kungen, die der Nutzung von Daten hin-
derlich wären, zugänglich gemacht wird; 

 

5. ist ein Format maschinenlesbar wenn die 
enthaltenen Daten durch Software auto-
matisiert ausgelesen und verarbeitet wer-
den können; 

 

6 Anerkannter, offener Standard ist ein in 
Textform niedergelegter Standard, in dem 
die Anforderungen für die Sicherstellung 
der Interoperabilität der Software nieder-
gelegt sind; 

 

7. Verarbeiten ist jeder mit Hilfe automatisier-
ter Verfahren ausgeführte Vorgang oder 
jede Vorgangsreihe im Zusammenhang 
mit Daten, wie das Erheben, das Erfassen, 
die Organisation, das Ordnen, die Spei-
cherung, die Anpassung oder Verände-
rung, das Auslesen, das Abfragen, die 
Verwendung, die Übermittlung, Verbrei-
tung oder eine andere Form der Bereitstel-
lung, der Abgleich oder die Verknüpfung, 

 

                                            
2 ²Richtlinie 2008/114/EG des Rates vom 8. Dezember 2008 über die Ermittlung und Ausweisung europäischer 
kritischer Infrastrukturen und die Bewertung der Notwendigkeit, ihren Schutz zu verbessern (ABI. L 345 S. 75) 
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die Einschränkung, das Löschen oder die 
Vernichtung. 

§ 4 
Open-Data-Portal; Open-Data-

Leitstelle 

§ 4 
Open-Data-Portal; Open-Data-

Leitstelle 

(1) Die für die ressortübergreifende Informa-
tions- und Kommunikationstechnik (IT) zu-
ständige oberste Landesbehörde richtet ein 
Open-Data-Portal als Basisdienst gemäß § 12 
des E-Government-Gesetzes vom 8. Juli 2009 
(GVOBl. S. 398), zuletzt geändert durch Arti-
kel 4 des Gesetzes vom [bitte einsetzen: Da-
tum und Fundstelle dieses Gesetzes] für die 
Bereitstellung und den Abruf unbearbeiteter 
Daten über öffentlich zugängliche Netze und 
eine Open-Data-Leitstelle ein. 

 unverändert 

(2) Das Open-Data-Portal soll mit anderen 
Portalen, die offene Daten bereitstellen, ver-
knüpft werden und eine offene Schnittstelle 
enthalten. Der Abruf offener Daten ist jederzeit 
ohne Registrierung, Darlegung eines beson-
deren Interesses oder mengenmäßige Be-
schränkungen möglich. Entgelte oder Gebüh-
ren für die Nutzung des Open-Data-Portals 
werden nicht erhoben. Ein Anspruch auf die 
Einrichtung von besonderen Schnittstellen o-
der anderen technischen Zugangsformen so-
wie Anspruch auf bestimmte zeitliche oder 
mengenmäßige Bereitstellungen von Daten 
besteht nicht. 

 

(3) Die für die ressortübergreifende IT zustän-
dige oberste Landesbehörde kann durch Ver-
ordnung gemäß § 12 Absatz 4 E-Government-
Gesetz unter Berücksichtigung von § 5 Absatz 
3 Satz 3 dieses Gesetzes Regelungen zu ei-
ner Bereitstellung von unbearbeiteten Daten 
durch Dritte auf dem Open-Data-Portal tref-
fen. 

 

(4) Die Aufgaben der Open-Data-Leitstelle 
umfassen die Sicherstellung des Betriebs, die 
Weiterentwicklung und die Qualitätssicherung 
des Open-Data-Portals, Festlegung von tech-
nischen Standards sowie die allgemeine För-
derung des Gesetzeszweckes. Zudem soll sie 
andere öffentliche Stellen bei der Ermittlung 
geeigneter Daten, erforderlichen Prozessan-
passungen, der Umsetzung der Open-Data-
Standards sowie der Bereitstellung der Daten 
auf dem Open-Data-Portal unterstützen. Nä-
heres regelt die für die ressortübergreifende IT 
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zuständige oberste Landesbehörde durch 
Rechtsverordnung. 

(5) Um den Zweck dieses Gesetzes zu för-
dern, kann die Open-Data-Leitstelle Landes-
behörden, mit Ausnahme der in § 2 Absatz 1 
Satz 3 genannten, anregen, bestimmte unbe-
arbeitete Daten bereitzustellen. Die Open-
Data-Leitstelle und die angesprochene Lan-
desbehörde haben sich hierüber ins Beneh-
men zu setzen. Die Open-Data-Leitstelle hat 
die angesprochene Landesbehörde in diesem 
Fall gemäß Absatz 4 Satz 2 zu unterstützen. 
Die angesprochene Landesbehörde soll der 
Anregung der Open-Data-Leitstelle nur dann 
nicht nachkommen, wenn ihr durch die Bereit-
stellung ein unverhältnismäßiger Aufwand 
entsteht, der auch durch die Unterstützung 
durch die Open-Data-Leitstelle nicht auf ein 
vertretbares Maß reduziert werden kann. 

 

§ 5 
Einhaltung der Open-Data-

Standards 

§ 5 
Einhaltung der Open-Data-

Standards 

(1) Werden gemäß § 2 Absatz 1 unbearbeitete 
Daten bereitgestellt, hat dies in der Regel mit 
den zugehörigen Metadaten elektronisch und 
in nach dem Stand der Technik offenen, ma-
schinenlesbaren und interoperablen Forma-
ten zu erfolgen. 

(1) Werden gemäß § 2 Absatz 1 unbearbeitete 
Daten bereitgestellt, hat dies in der Regel mit 
den zugehörigen Metadaten elektronisch und 
in nach dem Stand der Technik offenen, ma-
schinenlesbaren und interoperablen Forma-
ten zu erfolgen. Die Daten sollen gemeinfrei, 
anderenfalls unbeschränkt unter freier Li-
zenz zur Verfügung gestellt werden. Es 
werden keine eigenen landesspezifischen 
Lizenzen entwickelt oder verwendet. 

(2) Die Bereitstellung unbearbeiteter Daten 
und Sammlungen von unbearbeiteten Daten 
gemäß § 2 Absatz 1 erfolgt abschließend, voll-
ständig und unverzüglich nach der Erhebung. 
Sofern der Zweck der Erhebung dadurch be-
einträchtigt wird oder technische oder sons-
tige gewichtige Gründe einer abschließenden, 
vollständigen oder unverzüglichen Bereitstel-
lung entgegenstehen, erfolgt die Bereitstel-
lung unverzüglich nach Wegfall der Beein-
trächtigung. Abweichend von Satz 1 sind Da-
ten, die zu Forschungszwecken erhoben wur-
den, grundsätzlich erst bereitzustellen, wenn 
das der Datenerhebung zugrundeliegende 
Forschungsvorhaben abgeschlossen und der 
Forschungszweck erfüllt sind, sofern sich aus 
spezialgesetzlichen Regelungen nichts Ande-
res ergibt. Bei der Erhebung dynamischer Da-
ten sind sich am Zweck der Datenerhebung 

(2) unverändert 
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orientierende Zwischenstände auch als Mas-
sendownload bereitzustellen. Die Sätze 1 bis 
3 gelten entsprechend. 

(3) Verantwortlich für die Einhaltung der O-
pen-Data-Standards nach Absatz 1 und 2 ist 
die öffentliche Stelle, die für die Erhebung der 
unbearbeiteten Daten zuständig ist und diese 
Daten erstmalig erhebt. Werden die Daten von 
einer anderen öffentlichen Stelle, Beliehenen 
oder Dritten aufgrund einer gesetzlichen oder 
rechtlichen Verpflichtung an eine öffentliche 
Stelle übermittelt, soll die empfangende öf-
fentliche Stelle die Open-Data-Standards als 
Übermittlungsstandard festlegen. Die Über-
mittlung unbearbeiteter Daten kann auch au-
tomatisiert und direkt über eine Schnittstelle 
zum Open-Data-Portal erfolgen. 

(3) unverändert 

(4) Die Träger der öffentlichen Verwaltung be-
rücksichtigen frühzeitig die Einhaltung der 
Open-Data-Standards, insbesondere bei 

(4) unverändert 

1. der Optimierung von Verwaltungsabläufen 
gemäß § 5 des E-Government-Gesetzes, 

 

2. dem Abschluss von vertraglichen Rege-
lungen zur Erhebung oder Verarbeitung 
der Daten sowie 

 

3. der Beschaffung von IT-Systemen für die 
Speicherung und Verarbeitung von Daten. 

 

(5) Die Träger der öffentlichen Verwaltung 
müssen die bereitgestellten Daten nicht über 
das zur Erfüllung ihres gesetzlichen Auftrags 
erforderliche Maß hinaus auf Richtigkeit, Voll-
ständigkeit, Plausibilität oder in sonstiger 
Weise prüfen. Die Berichtigung offensichtli-
cher Fehler zum Zweck der Qualitätssiche-
rung stellt keine Nutzung, Weiterverbreitung 
oder Weiterverwendung der Daten im Sinne 
von § 3 Nummer 1 dar. 

(5) unverändert 

(6) Die für die ressortübergreifende IT zustän-
dige oberste Landesbehörde kann durch Ver-
ordnung gemäß § 12 Absatz 4 E-Government-
Gesetz nähere Regelungen zu den Open-
Data-Standards sowie Verfahrensregelungen 
für die Bereitstellung der Daten treffen. 

(6) unverändert 
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§ 6 
Weiterverwendung offener Da-

ten 

§ 6 
Weiterverwendung offener Da-

ten 

(1) Der Abruf und die Weiterverwendung der 
offenen Daten erfolgt auf eigene Verantwor-
tung der Nutzenden. Eine Haftung der Träger 
der öffentlichen Verwaltung aufgrund dieses 
Gesetzes oder für Schäden, die durch die 
Weiterverwendung oder Nutzung von bereit-
gestellten Daten verursacht werden, ist aus-
geschlossen. Der Haftungsausschluss gilt ins-
besondere für die in § 5 Absatz 5 Satz 1 gel-
tende beschränkte Prüfpflicht. 

 unverändert 

(2) Die Nutzung und Weiterverwendung der 
offenen Daten kann unter Beachtung der Re-
gelungen des Informationsweiterverwen-
dungsgesetzes vom 13. Dezember 2006 
(BGBl. I S. 2913), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 8. Juli 2015 (BGBl. I 
S. 1162), eingeschränkt werden. Die Open-
Data-Leitstelle stellt sicher, dass entspre-
chende Standardlizenzen, die an besondere 
Lizenzanträge angepasst werden können, auf 
dem Open-Data-Portal zur Verfügung stehen. 

 

§ 7 
Überprüfung und Bericht 

§ 7 
Überprüfung und Bericht 

Die Landesregierung überprüft die Auswirkun-
gen dieses Gesetzes mit wissenschaftlicher 
Unterstützung. Sie legt dem Landtag dazu vier 
Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes und 
dann jeweils alle vier Jahre einen Bericht vor. 

 unverändert 

Artikel 11 
Änderung des Geodateninfra-

strukturgesetzes 

Artikel 11 
Änderung des Geodateninfra-

strukturgesetzes 

Das Geodateninfrastrukturgesetz für das 
Land Schleswig-Holstein vom 15. Dezember 
2010 (GVOBl. Schl.-H. 2010, S. 717), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. 
Dezember 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 876), 
wird wie folgt geändert: 

 unverändert 

In § 13 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:  

„Amtliche Geodaten des Liegenschaftskatas-
ters und der Landesvermessung, die gemäß 
§ 2 Absatz 1 des Offene-Daten-Gesetzes vom 
[bitte einfügen: Datum und Fundstelle Artikel 
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11 dieses Gesetzes], bereitgestellt werden 
sollen, sind von Satz 2 nicht umfasst.“ 

Artikel 12 
Gesetz über die Möglichkeit 

des Einsatzes von datengetrie-
benen Informationstechnolo-
gien bei öffentlich-rechtlicher 

Verwaltungstätigkeit 
(IT-Einsatz-Gesetz - ITEG) 

Artikel 12 
Gesetz über die Möglichkeit 

des Einsatzes von datengetrie-
benen Informationstechnolo-
gien bei öffentlich-rechtlicher 

Verwaltungstätigkeit 
(IT-Einsatz-Gesetz - ITEG) 

§ 1 
Zweck und Anwendungsbe-

reich, Verantwortlichkeit  

§ 1 
Zweck und Anwendungsbe-

reich, Verantwortlichkeit  

(1) Dieses Gesetz gilt für die öffentlich-rechtli-
che Verwaltungstätigkeit der Träger der öf-
fentlichen Verwaltung im Lande Schleswig-
Holstein. 

 unverändert 

(2) Die folgenden Regelungen ermöglichen 
den Einsatz von datengetrieben Informations-
technologien. Sie sollen sicherstellen, dass 
der Einsatz dieser Technologien bei der Wahr-
nehmung der öffentlich-rechtlichen Verwal-
tungstätigkeit der Träger der öffentlichen Ver-
waltung im Sinne des § 2 des Landesverwal-
tungsgesetzes (LVwG) unter Wahrung des 
Rechts auf informationelle Selbstbestimmung 
sowie der Prinzipien des Vorrangs des 
menschlichen Handelns, der menschlichen 
Aufsicht und Verantwortlichkeit, der Transpa-
renz, der technischen Robustheit und Sicher-
heit, der Vielfalt, Nicht-Diskriminierung, Fair-
ness sowie des gesellschaftlichen und ökolo-
gischen Wohlergehens erfolgt. 

 

(3) Zu den datengetriebenen Informations-
technologien gehören automatisierte Verfah-
ren, die zur Lösung komplexer Aufgaben und 
Ziele aus einer oder mehreren Datenquellen 
vorhandene, von ihnen gemessene, wahrge-
nommene oder kombinierte Daten selbständig 
vergleichen oder interpretieren. Die Auswahl, 
welche Daten mit welcher Gewichtung be-
rücksichtigt werden, wird hierbei auf Grund-
lage vorhergehender Bewertungen des Ver-
fahrens oder auf Basis von Referenzdaten 
und vorgegebenen Bewertungen getroffen. 
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§ 2 
Grundsatz der Zulässigkeit 

des Einsatzes von datengetrie-
benen Informationstechnolo-

gien; Ausnahmen 

§ 2 
Grundsatz der Zulässigkeit 

des Einsatzes von datengetrie-
benen Informationstechnolo-

gien; Ausnahmen 

(1) Der Einsatz datengetriebenen Informati-
onstechnologien muss gemäß den Grundsät-
zen aus § 1 Absatz 2 Satz 2 erfolgen und ist 
unter Beachtung der Bestimmungen nach Ab-
satz 2 zulässig, soweit nicht durch Gesetz 
oder aufgrund eines Gesetzes etwas anderes 
bestimmt ist. Dabei stellt jede öffentliche Stelle 
die Transparenz, Beherrschbarkeit, Robust-
heit und Sicherheit der von ihr eingesetzten, 
datengetriebenen Informationstechnologie 
durch geeignete technische und organisatori-
sche Maßnahmen sicher. 

 unverändert 

(2) Der Einsatz von datengetriebenen Infor-
mationstechnologien ist in folgenden Anwen-
dungsbereichen nicht zulässig: 

 

1. bei der Ausübung unmittelbaren Zwangs 
gegen das Leben und die körperliche Un-
versehrtheit natürlicher Personen im Ver-
waltungsvollzug, 

 

2. bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten zum Zweck der Beurteilungen der 
Persönlichkeit, der Arbeitsleistung, der 
physischen und psychischen Belastbar-
keit, der kognitiven oder emotionalen Fä-
higkeiten von Menschen, der Erstellung 
von Prognosen über die Straffälligkeit ein-
zelner Personen oder Personengruppen, 

 

3. zur massenweisen Identifikation von Per-
sonen bei Versammlungen oder Veran-
staltungen anhand von biometrischen 
Merkmalen und 

 

4. dem Erlass eines Verwaltungsakts, bei 
dem ein Ermessen oder ein Beurteilungs-
spielraum besteht. 

 

Werden datengetriebene Informationstechno-
logien entgegen den Bestimmungen in Satz 1 
eingesetzt, so dürfen Informationen, die aus 
diesem Einsatz unmittelbar oder mittelbar her-
vorgehen, nicht weiterverwendet oder verwer-
tet werden. Sofern ein Verwaltungsakt erlas-
sen wird, ist dieser nichtig. 

 

(3) Der Einsatz von datengetriebenen Infor-
mationstechnologien zur Umkehr von tech-
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nisch-organisatorischen Maßnahmen des Da-
tenschutzes und der Informationssicherheit, 
insbesondere der Verschlüsselung, Anonymi-
sierung und Pseudonymisierung ist nur unter 
den Voraussetzungen zulässig, unter denen 
die Daten erhoben oder sonst weiterarbeitet 
werden dürfen. 

(4) Die jeweilige öffentliche Stelle überprüft in 
regelmäßigen Abständen, ob der Einsatz da-
tengetriebener Informationstechnologien im 
Einklang mit den Bestimmungen dieses Ge-
setzes erfolgt. 

 

§ 3 
Begriffe und Automationsstu-

fen 

§ 3 
Begriffe und Automationsstu-

fen 

(1) Im Sinne dieses Gesetzes ist  unverändert 

1. eine datengetriebene Informationstechno-
logie ein Basisdienst gemäß § 2 Nummer 
10 des E-Government-Gesetzes (EGovG) 
vom 8. Juli 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 398) 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Geset-
zes vom [bitte einsetzen: Datum und 
Fundstelle dieses Gesetzes], ein Fachver-
fahren gemäß § 2 Nummer 4 EGovG oder 
eine Fachanwendung gemäß § 2 Num-
mer 5 EGovG, die zur effizienten Lösung 
einer speziellen Aufgabe oder einer kom-
plexen Fragestellung auf Grundlage eines 
Datensatzes mit Hilfe spezieller Systeme, 
wie künstlicher neuronaler Netze und ma-
schineller Lernverfahren, eingesetzt wird 
und ohne aktiven Eingriff Parameter der 
Entscheidungsfindung weiterentwickelt; 

 

2. ein Chatbot ein Text- oder sprachbasierter 
Basisdienst gemäß § 2 Nummer 10 
EGovG, ein Fachverfahren gemäß § 2 
Nummer 4 EGovG oder eine Fachanwen-
dung gemäß § 2 Nummer 5 EGovG, der 
beziehungsweise die durch Nutzung von 
Datenbanken und Schnittstellen in adres-
satengerechter Sprache einen Dialog zwi-
schen einem Menschen und einem techni-
schen System initiieren kann. 

 

(2) Nach diesem Gesetz werden Automations-
stufen von datengetriebenen Informations-
technologie wie folgt klassifiziert: 

 

1. Stufe 1 (Assistenzsystem) entspricht einer 
Technologie, die für eine ihr zugewiesene 
Aufgabe selbstständig die Auswahl der re-
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levanten Informationen sowie eine Priori-
sierung entscheidungsrelevanter Faktoren 
vornimmt; die oder der zuständige Be-
schäftigte entscheidet, ob die Technologie 
zur Bearbeitung der Aufgabe eingesetzt 
und ob das gelieferte Ergebnis angenom-
men, abgelehnt oder unter Verwendung 
neuer Parameter wiederholt zur Bearbei-
tung gestellt wird; 

2. Stufe 2 (Delegation) entspricht einer Tech-
nologie, die dauerhaft zur Bearbeitung ei-
ner bestimmten Aufgabe eingesetzt wird, 
ohne dass die Bearbeitung dieser Auf-
gabe im Einzelfall von einer oder einem 
Beschäftigten initiiert werden muss; zur 
Bearbeitung der vorgegebenen Aufgabe 
kann der Lösungsweg ohne menschlichen 
Eingriff optimiert werden; Probleme bei 
der Bearbeitung der Aufgabe können mit 
Hilfe einer Mitarbeiterin oder eines Mitar-
beiters gelöst werden, zudem können in 
vorhersehbaren Situationen Entscheidun-
gen ohne menschliche Unterstützung ge-
troffen werden; 

 

3. Stufe 3 (autonome Entscheidung) ent-
spricht einer Technologie, die über Stufe 2 
hinausgehend Probleme bei der Bearbei-
tung der ihr zugewiesenen Aufgabe 
selbstständig lösen und auch in unvorher-
gesehenen Situationen Entscheidungen 
ohne menschliche Unterstützung treffen 
kann. 

 

§ 4 
Verantwortlichkeit 

§ 4 
Verantwortlichkeit 

(1) Für den Einsatz von datengetriebenen In-
formationstechnologien und dessen Folgen 
sowie die Beachtung der Vorgaben dieses 
Gesetzes ist die öffentliche Stelle verantwort-
lich, die diese Technologien zur Erledigung 
der ihr übertragenen Aufgaben einsetzt. 

 unverändert 

(2) Verwenden mehrere öffentliche Stellen 
dieselbe datengetriebene Informationstechno-
logie, so sind sie gemeinschaftlich Verant-
wortliche. Sie legen in einer Vereinbarung in 
transparenter Form fest, wer von ihnen welche 
Verpflichtung gemäß diesem Gesetz erfüllt. In 
der Vereinbarung ist zudem die Ansprechper-
son gemäß § 7 anzugeben. 
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(3) Bedienen sich öffentliche Stellen Dritter für 
den Einsatz von datengetriebener Informati-
onstechnologien, müssen sie hinreichende 
Garantien dafür bieten, dass die nach diesem 
Gesetz erforderlichen Bedingungen, insbe-
sondere die geeigneten technischen und or-
ganisatorischen Maßnahmen, durch die Drit-
ten beachtet und eingehalten werden. Der 
Einsatz erfolgt auf der Grundlage eines Ver-
trags oder eines anderen Rechtsinstruments, 
in dem die Pflichten des Dritten zur Beachtung 
dieses Gesetzes festgelegt werden. 

 

§ 5 
Zuordnung zu einer Automati-

onsstufe 

§ 5 
Zuordnung zu einer Automati-

onsstufe 

(1) Eine datengetriebene Informationstechno-
logie ist immer einer der in § 3 Absatz 2 be-
nannten Automationsstufen zuzuordnen. Die 
Zuordnung zur jeweiligen Stufe soll zur Beur-
teilung von Risiken sowie für die Auswahl ge-
eigneter technischer und organisatorischer 
Maßnahmen herangezogen werden. Die je-
weilige Stufe ist in einer gesonderten Erklä-
rung anzugeben. 

(1) unverändert 

(2) Bei Informationstechnologien gemäß § 3 
Absatz 2 ist eine Übernahme der Erfüllung der 
Aufgabe durch eine oder einen Beschäftigten 
erforderlich, wenn 

(2) Bei Informationstechnologien gemäß § 3 
Absatz 2 ist eine Übernahme der Erfüllung der 
Aufgabe durch eine oder einen Beschäftigten 
erforderlich, wenn 

1. der oder die Antragstellende auf Um-
stände hinweist, die nach deren Würdi-
gung einer automatisierten Bearbeitung 
entgegenstehen, 

1. der oder die Antragstellende auf gewich-
tige Umstände hinweist, die nach deren 
Würdigung einer automatisierten Bearbei-
tung entgegenstehen, 

2. ein Problem bei der Bearbeitung der Auf-
gaben gemeldet wird, 

2.  unverändert 

3. die Bearbeitung der zugewiesenen Auf-
gabe aus technischen Gründen nicht mög-
lich ist oder 

3.  unverändert 

4. die Informationstechnologie trotz Einhal-
tung der vordefinierten Parameter keine 
dem Zweck des Einsatzes entsprechen-
den Ergebnisse liefert. 

4.  unverändert 

Für das Eintreten einer der in Nummer 1 bis 4 
genannten Fälle muss ein Prozess vorliegen, 
der sowohl eine Abschaltung der datengetrie-
benen Informationstechnologie durch eine 
oder einen Beschäftigten als auch die Über-
nahme der Bearbeitung der entsprechenden 

Für das Eintreten einer der in Nummer 1 bis 4 
genannten Fälle muss ein Prozess vorliegen, 
der sowohl eine Abschaltung der datengetrie-
benen Informationstechnologie durch eine 
oder einen Beschäftigten als auch die Über-
nahme der Bearbeitung der entsprechenden 
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Aufgabe durch eine oder einen Beschäftigten 
ermöglicht. 

Aufgabe durch eine oder einen Beschäftigten 
ermöglicht. 

§ 6 
Transparenz; Nichtigkeit von 

Verwaltungsakten 

§ 6 
Transparenz; Nichtigkeit von 

Verwaltungsakten 

(1) Die Behörde legt den Algorithmus von da-
tenbasierten Informationstechnologien und 
die dieser zugrundeliegenden Datenbasis of-
fen, sofern nicht der Schutz personenbezoge-
ner Daten, sonstige Rechte Dritter oder öffent-
liche Interessen an der Geheimhaltung dem 
entgegenstehen. Sofern Gründe einer Offen-
legung des Algorithmus entgegenstehen, sind 
diese dem Grunde nach zu nennen. Der Of-
fenlegung ist zudem eine in allgemeinver-
ständlicher Form und Sprache formulierte Be-
schreibung beizufügen, aus der sich die 
grundsätzliche Funktionsweise und die Ent-
scheidungslogik des Algorithmus ergeben. 

 unverändert 

(2) Datengetriebene Informationstechnolo-
gien, die keine personenbezogenen Daten 
verarbeiten, sind in einem Verzeichnis analog 
zu Artikel 30 der Verordnung (EU) 2016/679 
(Datenschutz-Grundverordnung)3 zu führen. 

 

(3) Werden datengetriebene Informations-
technologien zu Kommunikationszwecken o-
der vergleichbaren Aktivitäten eingesetzt, sind 
die Beteiligten vorab, zweifelsfrei und in ver-
ständlicher Form darauf hinzuweisen, dass 
sie nicht mit einem Menschen kommunizieren. 
Darüber hinaus muss neben der Kommunika-
tionsweise gemäß Satz 1 eine alternative 
Kommunikationsform möglich sein, die sich 
unmittelbar auf menschliches Handeln zu-
rückführen lässt. 

 

(4) Entscheidungen, insbesondere in Form 
von Verwaltungsakten, ist ein Hinweis auf die 
teilweise oder vollständige Bearbeitung und 
gegebenenfalls Entscheidungsfindung mittels 
datengetriebenen Informationstechnologien 
hinzuzufügen. Der Hinweis enthält mindes-
tens folgende Informationen: 

 

1. die Offenlegung des verwendeten Algo-
rithmus, 

 

                                            
3 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natür-
licher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 
der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 S. 1, ber. 2016 ABl. L 314 S. 72). 
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2. den Umfang des Einsatzes der datenge-
triebenen Informationstechnologien unter 
Nennung und Erläuterung der Automati-
onsstufe gemäß § 3 Absatz 2 und 

 

3. die Belehrung über die Möglichkeit und die 
rechtlichen sowie tatsächlichen Folgen der 
KI-Rüge gemäß § 12, sofern eine daten-
getriebene Informationstechnologie ge-
mäß § 3 Absatz 2 Nummer 2 oder 3 einge-
setzt wurde. 

 

(5) Sofern ein schriftlicher oder elektronischer 
sowie ein schriftlich oder elektronisch bestä-
tigter Verwaltungsakt im Sinne des § 106 
LVwG mithilfe oder aufgrund von datengetrie-
bener Informationstechnologie mit der Auto-
mationsstufe 2 oder 3 gemäß § 3 Absatz 2 er-
lassen wird und keinen oder einen unvollstän-
digen Hinweis gemäß Absatz 4 enthält, ist der 
Verwaltungsakt nichtig. 

 

§ 7 
Menschliche Aufsicht; Vorrang 
menschlicher Entscheidungen 

§ 7 
Menschliche Aufsicht; Vorrang 
menschlicher Entscheidungen 

(1) Datengetriebene Informationstechnologien 
dürfen nur unter menschlicher Aufsicht unter 
Nennung einer Ansprechperson verwendet 
werden. Jede für das Verwaltungsverfahren 
maßgebliche Entscheidung muss jederzeit ei-
ner oder einem Beschäftigten zugeordnet 
werden können. 

 unverändert 

(2) Entscheidungen einer öffentlichen Stelle, 
die auf dem Einsatz datengetriebener Infor-
mationstechnologien beruhen oder maßgeb-
lich von diesen vorbereitet wurden, können 
durch zuständige Beschäftigte abgeändert 
werden. 

 

§ 8 
Datengrundlage; Verarbeitung 

personenbezogener Daten 

§ 8 
Datengrundlage; Verarbeitung 

personenbezogener Daten 

(1) Zum Zweck der Entwicklung und des Trai-
nings von datengetriebenen Informationstech-
nologien dürfen Daten von Trägern der öffent-
lichen Verwaltung verarbeitet werden. Perso-
nenbezogene Daten dürfen nur verarbeitet 
werden, wenn ein effektives Training der da-
tengetriebenen Informationstechnologien nur 
mit unverhältnismäßigem Aufwand auf andere 
Weise erfolgen kann. 

 unverändert 
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(2) Werden personenbezogene Daten zu Trai-
ningszwecken verarbeitet oder ist nicht auszu-
schließen, dass personenbezogene Daten be-
troffen sein könnten, dürfen nur solche Daten 
verarbeitet werden, die im Zusammenhang 
mit der zu trainierenden Aufgabenwahrneh-
mung erhoben und gespeichert wurden. Die 
personenbezogenen Daten sind vor einer Ver-
arbeitung zu Trainingszwecken zu pseudony-
misieren, sofern der Zweck dadurch nicht ver-
hindert wird. 

 

(3) Die öffentliche Stelle überprüft und stellt si-
cher, dass die bei der Entwicklung, dem Trai-
ning und dem Einsatz der datengetriebenen 
Informationstechnologie zugrunde gelegten 
Daten nicht-diskriminierend, integer, objektiv 
und valide sind sowie den in § 1 dargelegten 
grundsätzlichen Prinzipien entsprechen. 

 

(4) Die öffentliche Stelle dokumentiert die für 
die Entwicklung und den Einsatz der datenge-
triebenen Informationstechnologien verwen-
deten Daten. Dabei sind mindestens die 
Quelle der Daten, der Datenlieferant, der Er-
hebungskontext und der Erhebungszeitpunkt 
zu dokumentieren. Soweit möglich, sollen 
auch die Mess- und Erhebungsmethode doku-
mentiert werden. 

 

§ 9 
Beherrschbarkeit und Risiko 

§ 9 
Beherrschbarkeit und Risiko 

(1) Je höher der Grad der Automation im 
Sinne des § 3 Absatz 2 eingestuft wird, desto 
umfangreichere Maßnahmen sind zur Ge-
währleistung der Beherrschbarkeit der daten-
getriebenen Informationstechnologien zu er-
greifen. Zu diesen Maßnahmen zählen insbe-
sondere: 

 unverändert 

a) die Gewährleistung, dass menschliche 
Entscheidungen in jedem Fall Vorrang im 
Sinne des § 7 Absatz 2 haben, 

 

b) Methoden zur Überprüfung und Nachvoll-
ziehbarkeit der Entscheidungsprozesse, 

 

c) die Erstellung von Rechte- und Rollenkon-
zepten, um Entscheidungen bei Bedarf zu 
korrigieren, 

 

d) die Möglichkeiten, den Grad der Automa-
tion zu verringern, 
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e) die Implementierung von Prozessen im 
Sinne von § 5 Absatz 2 Satz 2, 

 

f) die Schulung der Beschäftigten, um diese 
zur Kontrolle der eingesetzten Technolo-
gie zu befähigen. 

 

(2) Bevor eine öffentliche Stelle datengetrie-
bene Informationstechnologie erstmalig trai-
niert oder einsetzt, führt sie eine Datenschutz-
Folgenabschätzung gemäß Artikel 35 Daten-
schutz-Grundverordnung beziehungsweise § 
43 Landesdatenschutzgesetz vom 2. Mai 
2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 162) oder, sofern 
keine personenbezogenen Daten verarbeitet 
werden, eine Technik-Folgenabschätzung 
durch. Sofern eine öffentliche Stelle nicht voll-
ständig ausschließen kann, dass auch perso-
nenbezogene Daten verarbeitet werden, führt 
sie eine dem Artikel 35 Datenschutz-Grund-
verordnung entsprechende Folgenabschät-
zung vor dem Einsatz durch und dokumentiert 
das potentielle Risiko für die Rechte der Be-
troffenen. 

 

§ 10 
Sicherheit, Robustheit und 

Resilienz 

§ 10 
Sicherheit, Robustheit und 

Resilienz 

(1) Datengetriebene Informationstechnologien 
sind durch dem Stand der Technik entspre-
chende und dem Schutzbedarf angepasste 
technische und organisatorische Maßnahmen 
zu schützen. 

 unverändert 

(2) Die Integrität, Vertraulichkeit und Verfüg-
barkeit der für die datengetriebene Informati-
onstechnologie verwendeten Datenbasis so-
wie der beteiligten Daten, Systeme und Pro-
zesse sind durch die Verwendung anerkann-
ter Standards der Informationssicherheit zu 
gewährleisten. 

 

(3) Die Robustheit von datengetriebener Infor-
mationstechnologie gegenüber unerwünsch-
ten oder unerlaubten Veränderungen oder 
Manipulationen ist durch geeignete Schutz-
maßnahmen sicherzustellen. 

 

(4) Die Resilienz der verwendeten Algorith-
men ist durch geeignete Maßnahmen sicher-
zustellen. Für den Fall einer unerwünschten o-
der unerlaubten Veränderung im Sinne des 
Absatz 3 ist sicherzustellen, dass eine Rück-
kehr zu einer Version, die innerhalb der er-
wünschten Arbeitsweise arbeitet, möglich ist 
oder durch Eingabe zusätzlicher Parameter 
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die erwünschte Arbeitsweise wieder herbeige-
führt wird. 

§ 11 
Verordnungsermächtigung 

§ 11 
Verordnungsermächtigung 

(1) Die für die ressortübergreifende Informa-
tions- und Kommunikationstechnik (IT) zu-
ständige oberste Landesbehörde kann ver-
bindliche Mindeststandards für den Einsatz 
von datengetriebenen Informationstechnolo-
gien durch Verordnung festlegen. Die Verord-
nung kann insbesondere Regelungen enthal-
ten zu 

 unverändert 

1. Anforderungen an die Informationssicher-
heit, 

 

2. Prüfkriterien für die Eignung von Trai-
ningsdaten, 

 

3. Dokumentations- und Protokollierungs-
pflichten der öffentlichen Stellen, 

 

4. von den öffentlichen Stellen einzuhaltende 
Notfall-, Abschalt- und Meldeprozesse, 

 

5. Prüfkriterien zur Gewährleistung eines 
ordnungsgemäßen Betriebs sowie 

 

6. Inhalt und Prüfung der Einhaltung der Ver-
einbarungen gemäß § 4 Absatz 2 und 3. 

 

(2) Darüber hinaus kann die für die ressort-
übergreifende IT zuständige oberste Landes-
behörde auch Regelungen im Sinne des Ab-
satz 1 bezüglich bestimmter Formen von da-
tengetriebenen Informationstechnologien, ins-
besondere zu den Kategorien Spracherken-
nung, Textklassifizierung, Mustererkennung, 
Datenanalyse oder Künstliche Intelligenz-An-
wendungen (KI-Anwendungen), treffen. Ne-
ben Regelungen zu den Kategorien sind auch 
Regelungen zu konkreten, datengetriebenen 
Informationstechnologien möglich. 

 

§ 12 
KI-Rüge 

§ 12 
KI-Rüge 

(1) Jede Adressatin und jeder Adressat einer 
auf einer datengetriebenen Informationstech-
nologie der Automationsstufe 2 oder 3 im 
Sinne des § 3 Absatz 2 beruhenden Entschei-
dung einer öffentlichen Stelle kann innerhalb 
eines Monats ab Bekanntgabe der Entschei-
dung verlangen, dass diese durch eine natür-

 unverändert 
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liche Person überprüft und bestätigt oder ge-
ändert oder aufgehoben wird (KI-Rüge). § 5 
Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. Die KI-
Rüge ist schriftlich, in elektronischer Form 
nach § 52a Absatz 2 LVwG oder zur Nieder-
schrift bei der öffentlichen Stelle zu erheben, 
die die Entscheidung getroffen hat. Die Mög-
lichkeit, andere förmliche Rechtsbehelfe zu 
erheben, bleibt hiervon unberührt. Die KI-
Rüge ist keine Zulässigkeitsvoraussetzung für 
andere Rechtsbehelfe. Sobald ein anderer 
förmlicher Rechtsbehelf erhoben wurde, ist 
die KI-Rüge nicht mehr zulässig. Im Zweifel 
gehen andere Rechtsbehelfe der KI-Rüge vor. 

(2) Wird eine zulässige KI-Rüge gegen einen 
Verwaltungsakt im Sinne des § 106 Landes-
verwaltungsgesetzes erhoben, gilt der Ver-
waltungsakt als nicht bekanntgegeben. Ein 
neuer Verwaltungsakt darf daraufhin aus-
schließlich durch eine natürliche Person erlas-
sen werden. Dabei müssen auch vorberei-
tende Informationen, die Grundlage der ab-
schließenden Entscheidung waren und mit-
hilfe von datengetriebenen Informationstech-
nologien verarbeitet wurden, geprüft werden. 

 

(3) Die KI-Rüge ist kostenfrei. Auslagen wer-
den nicht erstattet. 

 

§ 13 
Überprüfung und Bericht 

§ 13 
Überprüfung und Bericht 

Die Landesregierung überprüft die Auswirkun-
gen dieses Gesetzes mit wissenschaftlicher 
Unterstützung. Sie legt dem Landtag dazu 
spätestens nach vier Jahre nach Inkrafttreten 
des Gesetzes und dann jeweils alle vier Jahre 
einen Bericht vor. 

 unverändert 

Artikel 13 
Inkrafttreten 

Artikel 13 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Ver-
kündung in Kraft. 

 unverändert 

 


